
Gesetzliche Regelungen BZG und BG  (Stand März 2016) 
 
 
 
Landwirtschaftliche Begriffsverordnung (LBV)  
Art.6 - sinngemäss für die Definition , was ist ein Betrieb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Direktzahlungsverordnung:  
Generell, 
Bei nach Grösse abgestuften Beiträgen (Bsp. Versorgungssicherheitsbeiträge) 
werden die Grenzwerte mit der Anzahl Partner multipliziert und danach abgestuft.  
 
 
Höchstbestandesverordnung 
 
 
Art. 4 Betriebsgemeinschaften und Betriebszweiggemeinschaften 
   
Bei Betriebsgemeinschaften und Betriebszweiggemeinschaften gelten die Bestände nach den 
Artikeln 2 und 3 einzeln für jeden beteiligten Betrieb. 

 


